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Kreisfeuerwehr Hildesheim – Corona Präventivmaßnahmen 

 
Verfasst: KBM, Amt 205 
Datum: 11.03.2020              - gültig ab sofort, zunächst bis zum 19. April 2020 

08.04.2020              - Maßnahmen verlängert bis zum 31. Mai 2020 
15.05.2020              - Überarbeitung der Maßnahmen auf Basis der  
                                     Nds. Verordnung zur Bekämpfung der Corona- 
                                     Pandemie vom 08.05.2020 
25.05.2020               - Ergänzung Kreisausbildung 

 
 

Um die hohe Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Hildesheim nicht zu 
gefährden, wurden am 11.03., 08.04. und 15.05.2020 an dieser Stelle Vorsichtsmaßnahmen und 
Hinweise zum Dienstbetrieb der Freiwilligen Feuerwehren Im Landkreis Hildesheim gegeben.  
 
Auf Basis der „Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“ in der 
Fassung vom 08. Mai 2020 und den „Hinweisen Einsatzbereitschaft Feuerwehren“ vom 15.05.2020 
erfolgen nun Ergänzungen im Rahmen der vorgesehenen Stufenregelung zur Kreisausbildung.  
 

1. Kreisausbildung FTZ (Technische Lehrgänge) 
 
Grundsätzliche Abstimmungen zur Wiederaufnahme des Lehrgangsbetriebs hat es mit dem Amt 
205 (Amt für Bevölkerungsschutz) und 409 (Gesundheitsamt) gegeben.  
 
Der für den Juli 2020 terminierte Funklehrgang wird stattfinden. Insofern bitte die Regelungen zur 
Anmeldung berücksichtigen. Eventuell notwendige Schutzmaßnahmen (z.B. Mundschutz) wird bei 
Bedarf durch die FTZ gestellt. Aktuelle Detailplanungen können Anpassungen an den Ablauf oder 
auch der Teilnehmerzahl notwendig machen. Darüber wird nach Festlegung noch informiert. 
 
Über weitere Lehrgänge nach den Sommerferien wird im Rahmen der Erfahrungen und dem 
Fortgang der Regelungen informiert. 
 
Auf Anraten des Amtes 409 bleibt die Atemschutzübungsstrecke bis auf weiteres geschlossen. 
 

2. Kreisausbildung Truppmann (TM 1) 
 
Für die nach den Sommerferien beginnenden Truppmannausbildungen (TM 1) bedarf es noch 
weiterer Überlegungen und Abstimmungen. Hierüber werden wir rechtzeitig informieren. 
 

3. Schlussbemerkung 
 
Die allgemeine Gefährdungslage können den Veröffentlichungen des Landkreises Hildesheim auf 
der Homepage www.landkreishildesheim.de entnommen werden. 
Ebenso bitten wir um Beachtung eventueller Änderungen der genannten Regelungen. 
 

http://www.landkreishildesheim.de/

